
 

 

Bitte beachten Sie folgende 

Anlieferungshinweise 

 

1. Die Anlieferung erfolgt i. d. R. durch einen LKW mit Mitnahmestapler oder 
Ladebordwand, d. h. vor Ort muss die Zufahrtsmöglichkeit mit Sattelzügen 
(zulässiges Gesamtgewicht 40 t, Länge bis zu 20 m, Mindesthöhe 4 m) gewährleistet 
werden. Im Zweifelsfall obliegt es dem Fahrzeugführer, ob die Anlieferung aus 
Gründen der Sicherheit und der Risikovermeidung erfolgen kann oder nicht. 
  
2. Der Empfänger oder eine beauftragte Person ist bei der Anlieferung anwesend und 
ermöglicht eine zügige Entladung. 
  
3. Die Entladung erfolgt frei Bordsteinkante und ebenerdig auf festem Untergrund. 
Keine Entladung auf Flachdächern, in Garagen oder über Gegenständen. Keine 
Entladung unterhalb von Leitungen oder sonstigen Hindernissen innerhalb des 
Wirkungskreises des Kranes/ des Staplers. Für die Zulässigkeit und Sicherung des 
Standortes insbesondere auf öffentlichen Wegen ist der Endkunde verantwortlich. 
Hierfür erforderliche Genehmigungen müssen vorliegen. Für die Beschaffung der 
Zufahrstraßen und Entladestraße darf es keine Beschränkungen für LKW 
Gewichtsbeschränkungen oder generelles LKW-Verbot) geben. Die Zuwegung muss 
ausreichend befestigt und möglich sein. Wendemöglichkeit bzw. 
Durchfahrtsmöglichkeiten beachten. Durchfahrtsmöglichkeit anderer 
Verkehrsteilnehmer muss bei Entladung gewährleistet sein. Besteht Gefahr für die 
Gesundheit des Fahrzeugführers oder anderer Verkehrsteilnehmer bzw. Gefahr der 
Beschädigung von Gegenständen kann der Fahrzeugführer die Anlieferung 
verweigern. 
 
4. Es erfolgt keine Inselbelieferung. 
  
5. Lieferterminangaben zum Zeitpunkt der Auftragserfassung definieren nur die 
voraussichtliche Anlieferung (Fixterminvorgaben sind grundsätzlich nicht möglich). 
Die Anlieferung wird durch den Spediteur wenige Tage zuvor telefonisch bei Ihnen 
avisiert. 

 


